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Sonderdruck

Öffentliche Bekanntmachung des  
Verwaltungsverbandes Jägerswald

Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Bergen, der Gemeinde Theuma,  

der Gemeinde Tirpersdorf und der Gemeinde Werda 
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl zum Sächsischen Landtag 

am 01. September 2024

1. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Gemeinde Ber-
gen, die Gemeinde Theuma, die Gemeinde Tirpersdorf und die Ge-
meinde Werda werden in der Zeit vom 12.08. bis 16.08.2024 während 
der üblichen Dienststunden

Montag	 von 9.00 bis 11.00 Uhr
Dienstag	 von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag	 von 7.00 bis 11.30 Uhr

im Verwaltungsverband Jägerswald, Einwohnermeldeamt, Hauptstr. 
41, 08606 Tirpersdorf (Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei.)
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Innerhalb 
der Einsichtsfrist kann die oder der Wahlberechtigte von der Ge-
meinde einen Auszug aus dem Wählerverzeichnis über die zu ihrer 
oder seiner Person eingetragenen Daten verlangen. Jede und jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 

ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie oder 
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 12.08.2024 bis zum 16.08.2024, spätestens am 
16.08.2024 bis 11.30 Uhr beim Verwaltungsverband Jägerswald, Ein-
wohnermeldeamt, Hauptstr. 41, 08606 Tirpersdorf Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden. Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig 
sind oder mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behin-
derung können sich bei der Einlegung des Einspruchs der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 11.08.2024 eine Wahlbenachrichtigung.

VERWALTUNGSVERBAND JÄGERSWALD

Anschrift
Hauptstraße 41
08606 Tirpersdorf

Tel.: 037463/226-0
Fax: 037463/22620

E-Mail-Adressen:
Verbandsvorsitzende:	 reiher@jaegerswald.de
Sekretariat:	 kontakt@jaegerswald.de
Meldeamt	 ema@jaegerswald.de
Gewerbe: 	 ema@jaegerswald.de
Bauamt:	 bauamt@jaegerswald.de
Kämmerei:	 koeppel@jaegerswald.de

Internet:	 www.jaegerswald.de

Öffnungszeiten
Montag	 09.00 - 11.00	 Uhr
Dienstag	 09.00 - 12.00	Uhr 
	 14.00 - 16.00	Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 09.00 - 12.00	Uhr
	 14.00 - 18.00	Uhr
Freitag	 07.00 - 11.30	 Uhr
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Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen will, ihr oder sein Wahlrecht 
nicht ausüben zu können.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 2 - Vogt-
land 2

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses
Wahlkreises

- oder durch Briefwahl 

teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1 alle in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,
5.2 die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberech-

tigten,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 16 
Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 11.08.2024) oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 
Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 16.08.2024) ver-
säumt haben,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der Landeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 19 Absatz 1 der Landeswahl-
ordnung entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde/Stadt gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 30.08.2024, 16.00 Uhr, beim Verwal-
tungsverband Jägerswald, Hauptstr. 41, 08606 Tirpersdorf mündlich, 
schriftlich, durch Telefax oder Telegramm, per E-Mail (kontakt@
jaegerswald.de) oder durch sonstige dokumentierbare elektronische 
Übermittlung beantragt werden. Eine telefonische Beantragung ist 
unzulässig. In dem Antrag sind die Anschrift der/des Wahlberechtig-
ten sowie Geburtsdatum oder die laufende Nummer laut Wählerver-
zeichnis anzugeben.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.

Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu be-
rechtigt ist.

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder mit einer körper-
lichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-

senden ist, versehenen gelben Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine 
andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder mit einer körper-
lichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahl-
berechtigen selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahl-
tag bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise
1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt 

oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses eingelegt, so werden die in diesem Zusammenhang 
angegebenen, personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages 
bzw. des Einspruchs verarbeitet, § 16 und § 19 der Landeswahlordnung.

Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt oder ha-
ben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/
oder für die Abholung des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
ausgestellt, so werden die in diesem Zusammenhang angegebenen, 
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages beziehungs-
weise zur Prüfung der Bevollmächtigung verarbeitet,  § 17 Absatz 2 
des Sächsischen Wahlgesetzes, §§ 22 bis 24 der Landeswahlordnung. 
Die Angaben im Rahmen der Erklärung der bevollmächtigten Person, 
dass sie oder er nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfang-
nahme vertritt, dienen dazu, die Berechtigung der bevollmächtigten 
Person für die Beantragung eines Wahlscheins bzw. die Berechtigung 
für den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen zu 
prüfen, § 23 Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 der Landeswahlordnung. 

Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 24 
Absatz 7 der Landeswahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig 
erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz 1 der Landeswahlordnung, 
sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausge-
händigten Wahlscheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 der Landeswahlordnung. 

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzu-
stellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des 
Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. 
Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an eine 
bevollmächtigte Person ist ohne die Angaben nicht möglich.
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3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbe-
zogenen Daten ist die oben genannte Gemeinde. Die Kontaktdaten 
des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: 

Herr Markus Fritzsch, Verwaltungsverband Jägerswald, Hauptstr. 41, 
08606 Tirpersdorf

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins 
Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das 
Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist Emp-
fänger der personenbezogenen Daten die Kreiswahlleiterin oder der 
Kreiswahlleiter (Postanschrift: Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 
08523 Plauen).

5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit der Führung
des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse über erteilte Wahlschei-
ne, des Verzeichnisses über für ungültig erklärte Wahlscheine und des 
Verzeichnisses über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändig-
ten Wahlscheine verarbeiteten personenbezogenen Daten richtet sich 
nach § 78 Absatz 3 der Landeswahlordnung: Wählerverzeichnisse, 
Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisses über für ungültig erklärte 
Wahlscheine und Verzeichnisse der Bevollmächtigten sind nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht die 
Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter mit Rücksicht auf ein 
schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder 
sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat 
von Bedeutung sein können. 

6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgen-
de Rechte zu:

- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (§ 
2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 
15 Datenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personen-
bezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchfüh-
rungsgesetz, Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 4 Säch-
sisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 17 Datenschutz-
Grundverordnung)

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten (§ 2 Absatz 4 des Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, 
Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere durch die Vorschriften über das Recht auf Einsichtnah-
me in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, § 17 Absatz 
1 des Sächsischen Wahlgesetzes in Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 
3 der Landeswahlordnung, durch die Vorschriften über den Einspruch 
und Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, § 19 der Landeswahl-
ordnung.

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Beschwerden 
an die Sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftragten (Post-
anschrift: Sächsische(r) Datenschutz- und Transparenzbeauftragte(r), 
Postfach 11 01 32, 01330 Dresden, E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) 
richten.

Tirpersdorf, 22.07.2024

Reiher
Verbandsvorsitzende                                                                        
.....................................................................................................................

Öffentliche Bekanntmachung des 
Verwaltungsverbandes Jägerswald

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Bergen, der Gemeinde Theuma,
der Gemeinde Tirpersdorf und der Gemeinde Werda

1. Am 01. September 2024 findet die Wahl zum 8. Sächsischen Land-
tag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde Bergen bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum wird im Bürgerbegegnungszentrum
 Falkensteiner Str. 52, 08239 Bergen
 eingerichtet.
 Wahlraum ist barrierefrei.

Die Gemeinde Theuma bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum wird im Dorfgemeinschaftshaus
 Schulstr. 9, 08541 Theuma
 eingerichtet.
 Wahlraum ist barrierefrei.

Die Gemeinde Tirpersdorf bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum wird im  Vereinssaal
 Hauptstr. 39, 08606 Tirpersdorf
 eingerichtet
 Wahlraum ist nicht barrierefrei.

Die Gemeinde Werda ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk Nr. 01 Grundschule Werda, Hauptstr. 18, 
 08223 Werda
 Wahlraum ist barrierefrei.

Wahlbezirk Nr. 02 Sportlerheim Kottengrün, Badstr. 13, 
 08223 Werda OT Kottengrün
 Wahlraum ist nicht barrierefrei.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
vom 05.08.2024 bis 11.08.2024 übersandt werden, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu 
wählen haben.

Der Briefwahlvorstand für die Gemeinden Bergen und Tirpersdorf 
tritt zur Zulassung der Wahlbriefe sowie zur Ermittlung und Feststel-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Feuerwehr-Depot/
Schulungsraum, Hauptstr. 43, 08606 Tirpersdorf zusammen.

Der Briefwahlvorstand für die Gemeinden Theuma und Werda tritt 
zur Zulassung der Wahlbriefe sowie zur Ermittlung und Feststellung 
des Briefwahlergebnisses um 16.00 im Verwaltungsverband Jägers-
wald, Beratungsraum EG, Hauptstr. 41, 08606 Tirpersdorf zusammen.

3. Jede und jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und 
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jede Wähle-
rin und jeder Wähler bekommt bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Direktstimme und eine Lis-
tenstimme. Das Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen Landtag 
errechnet sich nur aus der Anzahl der Listen-stimmen.
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerberinnen
und -bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei Kreis-
wahlvorschlägen von Parteien außerdem den Namen der Parteien 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von 
dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und je-
weils die Namen der ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die Wählerin oder der Wähler gibt ihre oder seine Direktstimme in 
der Weise ab, dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber 
sie gelten soll, und seine Listenstimme in der Weise, dass sie oder 
er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre oder seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-

kreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jede und jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der oder des 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 13 Absatz 4 des Sächsischen 
Wahlgesetzes).

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder wegen einer 
körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 13 Absatz 5 des Sächsischen Wahlgesetzes).

Wer vorsätzlich unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen 
der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Tirpersdorf, 22.07.2024

                   
               
                                    
Reiher
Verbandsvorsitzende  
.....................................................................................................................

                   
               

Mundartliches 
Wörterbuch

Mundartliches aus dem Vogtland
Sieglinde Röhn

Sieglinde Röhn:

„Mundartliches aus dem 

Vogtland“
Der Gebrauch der vogt-

ländischen Mundart 

wird immer seltener. Im 

ländlichen Raum kom-

men mundartliche Wör-

ter vor allem bei älteren 

Leuten im täglichen 

Sprachgebrauch noch 

vor. Da immer mehr 

Menschen in anderen 

Regionen Arbeit finden, 

wird der vogtländische 

Dialekt nach und nach 

verdrängt. Deshalb hat 

Frau Sieglinde Röhn 

mundartliche Wörter 

und Ausdrücke aus dem und Ausdrücke aus dem 

Kernvogtländischen 

gesammelt und aufge-

schrieben.

erhältlich in: 

BUCHHANDLUNG am MARKT
Kathrin Jakob 

Markt 5, 08606 Oelsnitz

Telefon: 03 74 21 / 2 36 33
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Die LEADER-Aktionsgruppe Sagenhaftes Vogtland ruft im Rahmen der Umsetzung 
ihrer LEADER-Entwicklungsstrategie 2023-2027 im Rahmen der Bestimmungen der 
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur 
Einreichung von Vorhaben für folgende Maßnahme auf:

Handlungsfeld 6a: Rückbau baulicher Anlagen

Maßnahmenbestandteil: Rückbau von baulichen Anlagen und Flächen-
entsiegelung mit dem Ziel, Innenentwicklung zur fördern i. V. m. einer flächen- und 
ressourcenschonenden Nachnutzung

Nr. des Aufrufes: HF6a-01-2024
Datum des Aufrufes: 17.07.2024
Einreichfrist: 03.09.2024 - 15:00 Uhr

Einzureichen bei: LEADER-Regionalmanagement
(schriftlich, wenn Sagenhaftes Vogtland
möglich auch digital) Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 

08223 Falkenstein
Höhe des Budgets
für diesen Aufruf: 50.000,00 €

Höchstfördersumme: 10.000,00 €

Mindestfördersumme:   5.000,00 € 

Fördersatz:   50 %

Förderzweck:  Abbruch baulicher Anlagen und Gebäude in Verbindung mit Neubau 
zu privaten Wohnzwecken

 Abbruch baulicher Anlagen und Gebäude in Verbindung mit Neubau 
zu wirtschaftlichen Zwecken 

 Abbruch baulicher Anlagen und Gebäude in Verbindung mit Neubau 
bzw. Gestaltung zu öffentlichen Zwecken

 Teilabbruch baulicher Anlagen und Gebäude einschließlich Renatu-
rierung bzw. Teilentsiegelung

Antragsberechtigt:
 Gebietskörperschaften, Unternehmen, Private, Vereine, gemein-

nützige Einrichtungen, Zweckverbände, Kirchen
Förderausschluss:

 Anlagen und Gebäude Außerorts im Sinne des Bebauungsplans
 Kosten für Neubau
 Erschließung
 Grunderwerb einschließlich Nebenkosten
 Straßen, Wege, Plätze, Brücken, wasserrechtliche Anlagen und 

Ausbauten
 Vermietung und Verpachtung zu Wohnzwecken

Förderunterlagen unter:

https://sagenhaftes-vogtland.de/aufrufe/aufruf-leader
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Der Umfang des Buches ist um mehr als 60 Seiten gewachsen.
Dieses Wachstum erklärt sich daraus, dass in den zurückliegenden 10 Jahren neu gewonnene 
Erkenntnisse über den Bombenkrieg und zahlreiche historische Fotos, die ereignisnah nach 
den Angriffen am 12. September 1944 und 16. Januar 1945 von professionellen Fotografen 
aufgenommen worden sind, in das Buch eingeflossen sind.
Einen herausragenden Fund stellt „Bomber’s Baedeker“ dar - Zielhandbuch der Britischen 
Royal Air Force und „Anatomie der Deutschen Wirtschaft“ zugleich. Der die Stadt Plauen 
betreffende Eintrag wird erstmalig veröffentlicht.
Erstmals veröffentlicht werden auch rare Fotografien, mit denen seinerzeit der Baufort-
schritt bei der Errichtung der Panzermontagehalle der Vomag AG und der Produktionsstätten der 
Vogtländischen Metallwerke dokumentiert wurden. Einige der Aufnahmen eröffnen dem Betrachter ungewohnte 
Perspektiven auf heute geläufige Anblicke.
Ein Teil der von Lars Buchmann großzügig zur Verfügung gestellten Aufnahmen wurden nachträglich koloriert, 
was ihnen noch größere Unmittelbarkeit und Authentizität verleiht.
Last not least wird jeder der 14 gegen Plauen ge-
richteten Angriffe nun mit einem knappen Text in 
größere Zusammenhänge eingeordnet und näher 
erläutert, was zum besseren Verständnis des his-
torischen Geschehens beitragen dürfte.
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